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Runderlasse und Mitteilungen 
der Landesregierung und 
der obersten Landesbehörden

1. Erklärung der Zulässigkeit
der Enteignung für den Bau und Betrieb 

einer 110-kV-Doppelfreileitung 
in der Gemeinde Selm

Der Minister Düsseldorf, 21. 12. 1988
für Wirtschaft,
Mittelstand und Technologie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
131-32-1/51 (6)

Aufgrund des § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur För
derung der Energiewirtschaft vom 13. Dezember 
1935 (BGBl. III 752-1), zuletzt geändert durch Ge
setz vom 19. Dezember 1977 (BGBl. I S. 2750), wird 
zugunsten der Vereinigten Elektrizitätswerke 
Westfalen, 4600 Dortmund, für das nachstehende 
Vorhaben in dem für seine Durchführung notwen
igen Umfang die Enteignung für zulässig erklärt: 

Bau und Betrieb einer ca. 5 km langen HO^kV- 
Doppelfreileitung, ausgehend von der 380/110- 
kV-Freileitung Gerstein werk-Waltrop bis zur 
Umspannstation Selm in der Gemeinde Selm, 
Ureis Unna, Regierungsbezirk Arnsberg.

Diese Erklärung erlischt, wenn nicht bis zum
11a,nuar 1990 ein Antrag auf Planfeststellung ge

stellt worden ist.

Im Auftrag: gez. Tümpel

Abi. Reg. Abg. 1989, S. 1

Verordnungen, Verfügungen und 
B Bekanntmachungen 

_________ des Regierungspräsidenten______________

VERORDNUNGEN

2. Ordnungsbehördliche Verordnung
zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes 

für das Einzugsgebiet der Obernautalsperre 
— Wasserschutzgebietsverordnung 

Obernautalsperre —
Inhalt:
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 Schutz in der Zone II
§ 4 Schutz in der Zone I B
§ 5 Schutz in der Zone IA
§ 6 Militärische Übungen und Liegenschaften
§ 7 Duldungspflichten
§ 8 Genehmigungen
§ 9 Befreiung
§ 10 Entschädigung
§ 11 Ordnungswidrigkeiten
§ 12 Andere.Rechtsvorschriften
§ 13 Inkrafttreten
Aufgrund
— der §§ 19 und 41 des Gesetzes zur Ordnung des 

Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 1986 (BGBl. I S. 1529, 1654),

- der §§ 14, 15, 116, 117, 136, 138, 141, 143 Abs. 2, 
150, 161 und 167 Abs. 2 des Wassergesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasser-
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gesetz - LWG) vom 4. Juli 1979 (GV. NW. S. 488/ 
SGV. NW. 77), zuletzt geändert durch Artikel 15 
des Gesetzes vom 6. November 1984 (GV. NW S. 
663, 834) und

- der §§ 12, 25, 27, 28, 29, 30, 33 und 34 des Geset
zes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungs
behörden — Ordnungsbehördengesetz (OBG ) — 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 
1980 (GV. NW. S. 528/SGV. NW. 2060), zuletzt 
geändert durch Art. 18 des Gesetzes vom 6. Ok
tober 1987 (GV. NW. S. 342) 

wird verordnet:
§ 1

Räumlicher Geltungsbereich
(1) Im Interesse der öffentlichen Wasserversor

gung wird zum Schutze der Gewässer im Einzugs
gebiet der Obernautalsperre des Wasserverbandes 
Siegerland (begünstigter Unternehmer im Sinne 
von § 15 Abs. 1 LWG) ein Wasserschutzgebiet fest
gesetzt.

(2) Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in das 
Einzugsgebiet (Zone II), den Randstreifen (Zone IB) 
und die Wasserfläche (Zone IA).

(3) Es erstreckt sich auf die Gemarkungen Beien
bach, Brauersdorf, Nauholz und Obernau der gleich
namigen Ortsteile in der Gemeinde Netphen.

(4) Über das Wasserschutzgebiet mit seinen 
Schutzzonen gibt die als Anlage zu dieser Verord
nung angefügte Übersichtskarte im Maßstab 
1 : 25 000 einen Überblick.

Im einzelnen ergibt sich die genaue Abgrenzung 
des Wasserschutzgebietes und seiner Schutzzonen 
aus der Schutzgebietskarte im Maßstab 1 :5000 
(Blatt 1.1 bis 1.3, 2.1 bis 2.3 und 3.1 bis 3.3). Hierin 
sind die Zone II grün, die Zone I B hellrot und die 
Zone IA dunkelrot angelegt.

Übersichtskarte und Schutzgebietskarte sind Be
standteil dieser Verordnung. Die Verordnung liegt 
vom Tag des Inkrafttretens an zu jedermanns Ein
sicht während der Dienststunden bei folgenden Be
hörden aus:
1. Regierungspräsident Arnsberg 

— Obere Wasserbehörde —
5760 Arnsberg 2

2. Oberkreisdirektor
des Kreises Siegen-Wittgenstein 
— Untere Wasserbehörde —
5900 Siegen

3. Gemeindedirektor 
5902 Netphen.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) Wassergefährdende Stoffe im Sinne dieser 
Verordnung sind feste, flüssige oder gasförmige 
Stoffe, die sich im Wasser lösen, sich mit diesem 
vermischen, an seinen Inhaltsstoffen haften oder 
seine Oberfläche bedecken und dadurch die physi
kalischen, chemischen oder biologischen Eigenschaf
ten des Wassers nachteilig verändern können, ins
besondere
— Säuren, Laugen
— Alkalimetalle, Siliciumlegierungen mit über 30 

v. H. Silicium, metallorganische Verbindungen,

Halogene, Säurehalogenide, Metallcarbonyle 
und Beizsalze,

— Mineral- und Teeröle sowie deren Produkte,
— flüssige und wasserlösliche Kohlenwasserstoffe, 

Alkohole, Aldehyde, Ketone, Ester, halogen-, 
Stickstoff- und schwefelhaltige organische Ver
bindungen,

— chemische Mittel für Pflanzenschutz, zur Schäd
lings- oder Aufwuchsbekämpfung sowie zur 
Wachstumsregelung (Pflanzenschutzmittel),

— Gifte,
— organische Lösungsmittel,
— radioaktive Stoffe,
— Jauche, Gülle und mineralische Düngemittel,
— Silagesickersaft und Molke,
— Klärschlamm,
— Fäkalien.

Zu diesen gehören auch die im Katalog wasser
gefährdender Stoffe vom 1. 3. 1985 (GMB1. S. 175), 
vom 8. 5. 1985 (GMB1. S. 369) und vom 26. 4. 1987 
(GMB1. S. 294) aufgeführten Stoffe.

(2) Abwasser im Sinne dieser Verordnung sind 
das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaft
lichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigen
schaften veränderte und das bei Trockenwetter da
mit zusammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) 
sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich von 
bebauten oder befestigten Flächen abfließende 
Wasser (Niederschlagswasser).

(3) Gülle im Sinne dieser Verordnung sind die 
Gemische aus Kot- und Harnausscheidungen von 
Rindern, Schweinen oder Geflügel, auch vermischt 
mit Abwasser sowie deren natürliche Umwand
lungsprodukte. Zur Gülle im Sinne dieser Verord
nung gehören auch die Ausscheidungen von Geflü
gel ohne Zusatz von Abwasser sowie deren natür
liche Umwandlungsprodukte (Geflügelkot).

Jauche im Sinne dieser Verordnung sind die 
Harnausscheidungen von Rindern und Schweinen, 
vermischt mit Abwasser, Einstreu oder Futter
resten.

(4) Wassergefährliche Anlagen im Sinne dieser 
Verordnung sind Betriebe, die wassergefährdende 
Stoffe, Abwasser oder Kühlwasser abstoßen oder 
in denen regelmäßig mit wassergefährdenden Stof
fen umgegangen wird, insbesondere
— Akkumulatorenfabriken,
— Beizereien,
— Lackier- und Entlackungsbetriebe, andere Be

triebe, die ätzende Flüssigkeiten verwenden,
— chemische Fabriken,
— Erdölraffinerien, Großtanklager, Hydrierwerke, 

Galvanikbetriebe, Weißblech werke, Gaswerke, 
Kokereien, Kohlekraftwerke, Gerbereien und 
Lederverarbeitungsbetiebe,

— Chemikalienhandlungen,
— Kaliwerke, Salinen,
— Kernkraftwerke,
— Metallhütten,
— Sprengstoffabriken,
— Textilveredelungsbetriebe,
— Tierkörperverwertungsstellen,
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_ Zellulosefabriken,
_ Zuckerfabriken.

(5) Lagerbehälter im Sinne dieser Verordnung 
«sind ortsfeste oder zum Lagern auf gestellte orts- 
f wegliche Behälter. Kommunizierende Behälter 
gelten als ein Behälter. Unterirdische Lagerbehäl
ter im Sinne dieser Verordnung sind Behälter, die 
vollständig im Erdreich eingebettet sind. Behälter, 
die nur teilweise im Erdreich eingebettet sind so
wie Behälter, die so aufgestellt sind, daß Undicht
heiten nicht zuverlässig und schnell erkennbar sind, 
werden unterirdischen Behältern gleichgestellt. Alle 
übrigen Lagerbehälter gelten als oberirdische La
gerbehälter.

§ 2
Schutz in der Zone II

(1) In der Zone II sind genehmigungspflichtig
1 (jas Ändern oder Verfüllen bestehender Erdauf

schlüsse,
2. das Umwandeln forstwirtschaftlich genutzter 

Flächen,
3. Bohrungen aller Art,
4. Baumaßnahmen an Straßen und sonstigen Ver

kehrsanlagen einschließlich Rastanlagen und 
Parkplätzen,

5. das Aufträgen mineralischen Meliorationsdün
gers (z. B. Kalk) auf forstwirtschaftlich genutzte 
Flächen,

6. das Errichten, Wiederherstellen, Erweitern oder 
wesentliche Ändern von Abwasseranlagen zum 
Zwecke der Verbesserung des Gewässerschutzes,

7. das Bauen von Wegen zur land- oder forstwirt
schaftlichen Nutzung,

8. Unterhaltungsmaßnahmen an Postkabeln, soweit 
diese aufgrund privatrechtlicher Gestattungsver
träge außerhalb der öffentlichen Verkehrswege 
verlegt sind, und Stromkabeln sowie an Ver- und 
Entsorgungsleitungen. Unterhaltungsmaßnah
men an solchen Postkabeln, die zur Abwehr ei
ner drohenden Gefahr unabwendbar notwendig 
sind, sind mit der Unteren Wasserbehörde und 
dem Talsperrenbetreiber abzustimmen.

(2) In der Zone II sind verboten
1. das Errichten von Anlagen zur Gewinnung, 

Herstellung oder Verarbeitung radioaktiven 
Materials oder zur Gewinnung, Herstellung, 
Auf-, Be- oder Verarbeitung von Kernbrenn
stoffen, zum Aufarbeiten bestrahlter Kern
brennstoffe und zum Erzeugen ionisierender 
Strahlen sowie das Lagern und Ablagern ra
dioaktiver Stoffe.

2. Abfallentsorgungsanlagen jeder Art einschließ
lich der Ablagerung von Bodenaushub sowie 
Anlagen zum Lagern und Behandeln von Auto
wracks, Kraftfahrzeugschrott und Altreifen,

3- das Errichten von Rohrleitungsanlagen zum 
Transport wassergefährdender Stoffe sowie 
Leitungen mit wassergefährdenden Stoffen, 
z. B. ölgekühlte unterirdische Hochspannungs
leitungen,

4- das Neuanlegen von Kleingartenanlagen im 
Sinne des Bundeskleingartengesetzes,

5- das Neuanlegen oder Erweitern von Intensiv
kulturen und Gartenbaubetrieben,

6. das Errichten von Schießstätten,
7. das Einrichten von Baustellen, soweit hierbei 

Aufenthaltsunterkünfte, sanitäre Einrichtun
gen, Baustofflager geschaffen oder Maschinen 
gewartet werden,

8. das Anlegen oder wesentliche Verändern von 
Fischteichen sowie das Betreiben von Netzfisch
haltung,

9. das Errichten, Wiederherstellen, Erweitern oder 
wesentliche Ändern von Abwasseranlagen, 
ausgenommen:
Sanierungsmaßnahmen, die den Gewässerschutz 
verbessern,

10. das Errichten, Erweitern oder wesentliche Än
dern von wassergefährlichen Anlagen,

11. das Sammeln, Lagern, Abfüllen, Umschlagen, 
Umfüllen, Vertreiben, Verarbeiten, Anwenden 
wassergefährdender Stoffe,
ausgenommen:
1. das zulässige Verwenden von Pflanzenschutz

mitteln nach Nr. 14,
2. der Transport wassergefährdender Stoffe 

nach Nr. 12,
3. das Umfüllen geringer Mengen wasserge- 

fährdender Stoffe,
12. der Transport wassergefährdender Stoffe,

ausgenommen:
der Transport geringer Mengen im Rahmen 
land- und forstwirtschaftlicher Nutzung,

13. das ungesicherte und unsachgemäße Lagern von 
Pflanzenschutzmitteln,

14. das Verwenden von Pflanzenschutzmitteln, die 
von der Biologischen Bundesanstalt in Braun
schweig für die Anwendung in „Zuflußbereichen 
von Grundwassergewinnungsanlagen oder 
Trinkwassertalsperren“ für die Wasserschutz
zone II nicht zugelassen sind, die unsachgemäße 
Verwendung zugelassener Mittel dieser Art und 
deren Anwendung aus der Luft,

15. das Auf bringen von Gülle, Jauche, Fäkalien, 
Silagesickersaft, Klärschlamm, Abwasser, Stall
mist, Kompost oder mineralischen Nährstoff
trägern,
ausgenommen:
das Aufträgen mineralischen Meliorationsdün
gers (z. B. Kalk) auf forstwirtschaftlich genutz
ten Flächen,

16. das Errichten von Intensiv- oder Massentier
haltungsbetrieben,

17. Gärfuttermieten, Gärfuttersilos, Festmistlager, 
Güllebehälter und Fahrsilos,

18. Abgrabungen, Erdaufschlüsse oder Bodenein
griffe jeder Art, durch die die belebte Boden
zone verletzt oder die Deckschichten vermindert 
werden,
ausgenommen:
1. die ordnungsgemäße, den besonderen Schutz 

der Gewässer berücksichtigende land- und 
forstwirtschaftliche Bodenbearbeitung,

2. Unterhaltungsmaßnahmen an Post- und 
Stromkabeln sowie an Ver- und Entsor
gungsleitungen,
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19. das Anlegen von Gräben oder oberirdischen Ge

wässern, die mit Abwasser oder wassergefähr
lichen Stoffen belastet sind,

20. das Einleiten von Abwasser in oberirdische Ge
wässer oder in den Untergrund,

21. Sprengungen, 
ausgenommen:
Stubben- und Lockerungssprengungen,

22. Bergbau,
23. das Errichten, Wiederherstellen, wesentliche 

Ändern oder die Nutzungsänderung von bauli
chen Anlagen im Sinne der Bauordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauord
nung (BauO NW),
ausgenommen:
Maßnahmen, die den Gewässerschutz verbes
sern,

24. das Errichten von Heizungs- und Kühlanlagen, 
die bei ihrem Betrieb die Boden- oder Grund
wassertemperatur ausnutzen (Wärmepumpen),

25. das Bauen, Erweitern oder wesentliche Ändern 
von Wegen, Straßen, Bahnlinien und sonstigen 
Verkehrsanlagen einschließlich Parkplätzen 
und Rastanlagen,
ausgenommen:
Wege zur land- oder forstwirtschaftlichenNut- 
zung,

26. das Verwenden auswasch- oder auslaugbarer 
wassergefährdender Stoffe, insbesondere Bau
schutt, Müllverbrennungsrückstände, Schlak- 
ken, teer- oder phenolhaltige Stoffe im Stra
ßen-, Wege- oder Wasserbau oder beim Er
richten von Lärmschutzwällen,

27. das Verwenden von Auf tausalzen,
28. Zelten, Lagern, das Aufstellen von Camping

wagen und Wohnmobilen sowie jeder Badebe
trieb,

29. das Errichten oder Erweitern von Start-, Lande
bahnen und Sicherheitsflächen sowie das Aus
weisen von Anflugsektoren und Notabwurf- 
plätzen des Lutfverkehrs,

30. das Errichten von Anlagen zum Güterumschlag,
31. Motorsportveranstaltungen,
32. das Waschen von Fahrzeugen,
33. das Veranstalten von Märkten, Volksbelusti

gungen, Ausstellungen oder ähnlichen Veran
staltungen,

34. das Neuanlegen oder Erweitern von Friedhöfen.

§4
Schutz in der Zone IB

(1) In der Zone I B sind alle Handlungen verbo
ten, die nicht dem ordnungsgemäßen Betrieb, der 
Wartung oder Unterhaltung der Talsperre und ih
rer Betriebseinrichtungen, der behördlichen Über
wachung der Wasserversorgung oder der Ausübung 
der Gewässeraufsicht dienen,
ausgenommen:
1. Unterhaltungsmaßnahmen an dem Rundweg,
2. eine zur Erhaltung des biologischen Gleichge

wichts notwendige geregelte Jagd,

2. die notwendige Anlage und Pflege von Wild
äsungsflächen,

4. die einer ordnungsgemäßen forstwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung dienenden Maßnahmen (der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und jegliche 
Düngung sind verboten).
Zur Durchführung der von dem Verbot ausge

nommenen Maßnahmen zu 1., 2. und 3. ist eine Ge
nehmigung erforderlich.

(2) Betreten der Zone IB ist nur solchen Personen 
gestattet, die im Interesse der Wasserversorgung 
handeln oder mit behördlichen Überwachungsauf
gaben betraut sind, 
ausgenommen:
1. Spaziergänger,
2. Radfahrer,
3. Nutzungs- und Jagdausübungsberechtigte.

§5
Schutz in der Zone IA

(1) In der Zone IA sind alle Handlungen verbo
ten, die nicht dem ordnungsgemäßen Betrieb, der 
Wartung oder Unterhaltung der Talsperre und ih
rer Betriebseinrichtungen, der behördlichen Über
wachung oder der Ausübung der Gewässeraufsicht 
dienen,
ausgenommen:
die Ausübung einer zur Erhaltung des biologischen 
Gleichgewichts notwendigen, geregelten Fischerei 
und der Jagd.

(2) Jegliche Schiffahrt, Baden und Wassersport 
sind verboten,
ausgenommen:
der Einsatz von Betriebsbooten des Talsperrenbe
treibers.

(3) Fischfütterung ist verboten.

§6
Militärische Übungen und Liegenschaften

Militärische Übungen sowie das Errichten, Ver
ändern und Nutzen militärischer Liegenschaften ha
ben im Einklang zu stehen mit dem durch Erlaß des 
Ministers für Umwelt, Raumordnung und Land
wirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
12. Juni 1984 eingeführten Merkblatt-Entwurfes 
— „Militärische Übungen und Liegenschaften der 

Streitkräfte in Wasserschutzgebieten“ —
Stand: 21./22. November 1983.

§7
Duldungspflichten

(1) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von 
Grundstücken im Wasserschutzgebiet haben die 
wasserbehördliche Überwachung des Wasserschutz
gebietes, insbesondere hinsichtlich der Befolgung 
der Vorschriften dieser Verordnung und der nach 
ihr getroffenen Anordnungen, sowie die Beobach
tung der Gewässer und des Bodens gemäß § 19 
Abs. 2 Nr. 2, § 21 WHG und §§ 116, 117 und 167 
Abs. 2 LWG zu dulden.

(2) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von An
lagen und sonstigen Einrichtungen, die im Zeit
punkt des Inkrafttretens der Verordnung bestehen
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und die nach Maßgabe des sonstigen öffentlichen 
Rechts im Bestand und Betrieb geschützt sind (Be
standsschutz), haben zu dulden, daß solche Anlagen 
und Einrichtungen an die Vorschriften der Verord
nung angepaßt oder beseitigt und erforderliche Si
cherungsmaßnahmen getroffen werden (§19 Abs. 2 
Nr. 2 WHG).

(3) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von 
Grundstücken im Wasserschutzgebiet haben dar
über hinaus zu dulden:
1. das Errichten, Betreiben und Unterhalten von 

Einrichtungen zur Sicherung der Zonen IB und 
IA gegen unbefugtes Betreten,

2. das Aufstellen, Unterhalten oder Beseitigen von 
Hinweis-, Warn-, Gebots- und Verbotszeichen,

3. das Auffüllen von Mulden und Erdaufschlüssen,
4. das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete 

der zuständigen Behörden zur Beobachtung, 
Messung und Untersuchung des Grundwassers 
und zur Entnahme von Bodenproben,

5. die Anlage und den Betrieb von Grundwasser- 
beobachtungsbrunnen,

6. das Errichten und Unterhalten von Anlagen zur 
Sicherung gegen Überschwemmungen und

7. das Beseitigen von Erdaufschlüssen oder Ablage
rungen.

(4) Die Untere Wasserbehörde ordnet gegenüber 
den betroffenen Eigentümern oder Nutzungsbe
rechtigten die gemäß Abs. 1 bis Abs. 3 zu duldenden 
Maßnahmen durch schriftlichen Bescheid an. Der 
Talsperrenbetreiber und das Staatliche Amt für 
Wasser- und Abfallwirtschaft sind vorher zu hören. 
Soweit bergrechtliche Belange berührt sind, ergeht 
die Entscheidung im Benehmen mit dem zuständi
gen Bergamt. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbe
helfsbelehrung zu versehen und dem Duldungs
pflichtigen bekanntzugeben. Der Wasserwerksbe
treiber, das Staatliche Amt für Wasser- und Abfall
wirtschaft und, soweit beteiligt, das Bergamt, er
halten Abschriften nachrichtlich zur Kenntnis.

§8
Genehmigungen

(1) Über Genehmigungen nach § 3 Abs. 1 und § 4 
Abs. 1 entscheidet die Untere Wasserbehörde.

(2) Der Genehmigungsantrag (4fach) soll alle Un
terlagen (Beschreibungen, Pläne, Zeichnungen, Be
rechnungen und sonstige Nachweise) enthalten, die 
zur Beurteilung des Antrags erforderlich sind. Un
vollständige Anträge können zurückgewiesen wer
den, wenn der Antragsteller die ihm mitgeteilten 
Mängel innerhalb der gesetzten Frist nicht behebt. 
Der Antragsteller ist darauf hinzuweisen.

(3) Die Untere Wasserbehörde beteiligt den Tal- j 
Sperrenbetreiber und holt vor ihrer Entscheidung 
die Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Was- ' 
?fr- und Abfallwirtschaft, in landwirtschaftlichen 
fragen ggf. auch der Landwirtschaftskammer, ein.
md Betriebe betroffen, die der Bergaufsicht unter- 

hegen, so ist das zuständige Bergamt zu hören. Will 
nie Untere Wasserbehörde Bedenken des Staatli
chen Amtes für Wasser- und Abfallwirtschaft nicht 
Rechnung trugen, so hat sie die Weisung der Obe
ren Wasserbehörde einzuholen.

§ 7 Abs. 4 Satz 5 gelten entsprechend.

(4) Genehmigungen können mit Bedingungen 
und Auflagen versehen und befristet werden. Sie 
können zurückgenommen oder nachträglich mit zu
sätzlichen Anforderungen versehen oder weiteren 
Einschränkungen unterworfen werden, soweit es 
das Interesse der öffentlichen Wasserversorgung ge
bietet und bei Erteilung der Genehmigung nicht 
voraussehbar war. Genehmigungen können für eine 
bestimmte Anzahl zukünftiger einzelner Handlun
gen gleicher Art erteilt werden.

(5) Genehmigungen erlöschen, wenn innerhalb 
von zwei Jahren nach Bestandskraft der Genehmi
gung mit der Ausführung des Vorhabens nicht be
gonnen oder die Ausführung ein Jahr unterbrochen 
worden ist.

(6) Einer besonderen Genehmigung nach den Vor
schriften dieser Verordnung bedarf es nicht für 
Handlungen, die nach anderen Bestimmungen einer 
Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, bergrecht
lichen Betriebsplanzulassung oder sonstigen be
hördlichen Zulassung bedürfen, wenn diese von der 
Unteren Wasserbehörde oder mit deren Einverneh
men erteilt wird.

Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 gilt entsprechend.
(7) Bei allen Entscheidungen ist dem Schutzzweck 

dieser Verordnung Rechnung zu tragen.

§9
Befreiungen

(1) Die Untere Wasserbehörde kann auf Antrag 
von den Verboten der §§ 3 Abs. 2, 4 und 5 dieser 
Verordnung Befreiung erteilen, wenn andere 
Rechtsvorschriften dem nicht entgegenstehen und
1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abwei

chung erfordern oder
2. Verbote zu einer offenbar nicht beabsichtigten 

Härte führen und die Abweichungen mit den Be
langen des Wohls der Allgemeinheit, insbeson
dere des Gewässerschutzes im Sinne dieser Ver
ordnung vereinbar sind.

(2) Dem Talsperrenbetreiber können auf Antrag 
von der Unteren Wasserbehörde Befreiungen von 
Verboten dieser Verordnung erteilt werden, soweit 
dies zum Betrieb der Talsperre erforderlich und mit 
den Belangen des Wohls der Allgemeinheit verein
bar ist.

(3) Im übrigen gelten die Vorschriften des § 8 ent
sprechend.

§10
Entschädigung

Stellen Anordnungen nach dieser Verordnung 
Enteignungen dar, befindet die Obere Wasserbe
hörde auf Antrag der Betroffenen über die Entschä
digung gemäß § 19 Abs. 3, § 20 WHG, § 15 Abs. 2 
und 3, §§ 134, 135, 154 bis 156 LWG.

§11
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 41 Abs. 1 
Nr. 2 WHG oder § 161 Abs. 1 Nr. 2 LWG handelt 
wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach §§ 3 Abs. 1 
oder 4 Abs. 1 dieser Verordnung genehmigungs
pflichtige Handlung ohne Genehmigung nach § 8 
vornimmt.
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(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 41 Abs. 1 

Nr. 2 WHG oder § 161 Abs. 1 Nr. 2 LWG handelt 
auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach §§ 3 
Abs. 2, 4 oder 5 dieser Verordnung verbotene Hand
lung ohne Befreiung nach § 9 vornimmt.

(3) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geld
buße bis zu einhunderttausend Deutsche Mark ge
ahndet werden.

§12
Andere Rechtsvorschriften

Die in anderen Rechtsvorschriften vorgesehenen 
Anzeige-, Genehmigungs-, Duldungs- oder Zulas
sungspflichten, Beschränkungen oder Verbote blei
ben unberührt.

§13
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem 
Tage ihrer Verkündung im Amtsblatt für den Re
gierungsbezirk Arnsberg in Kraft und gilt 40 Jahre.

Arnsberg, den 15. Dezember 1988
Der Regierungspräsident 

Grünschläger
Abi. Reg. Abg. 1989, S. 1

3. Ordnungsbehördliche Verordnung
zur Festsetzung des Naturschutzgebietes 

„Alte Ruhr - Katzenstein“
im Regierungsbezirk Arnsberg vom 19. 12. 1988
Aufgrund des § 42 a Abs. 1 in Verbindung mit 

den §§ 20 und 34 Abs. 1 des Gesetzes zur Sicherung 
des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Land
schaft (Landschaftsgesetz — LG -) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. Juni 1980 (GV. NW. 
S. 734), zuletzt geändert durch Artikel 21 Nr. 19 des 
Rechtsbereinigungsgesetzes 1987 für das Land 
Nordrhein-Westfalen (RBG ‘87 NW.) vom 6. Okto
ber 1987 (GV. NW. S. 348) - SGV. NW. 791 - und 
der §§ 12 und 27 des Gesetzes über Aufbau und Be
fugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehör
dengesetz — OBG) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), zuletzt 
geändert durch Artikel 18 des Rechtsbereinigungs
gesetzes 1987 für das Land Nordrhein-Westfalen 
(RBG ‘87 NW.) vom 6. Oktober 1987 (GV. NW. S. 
347) sowie aufgrund des § 44 Abs. 1 des Wasserge
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes
wassergesetz — LWG) vom 4. Juli 1979 (GV. NW. 
S. 488), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Ge
setzes vom 6. November 1984 (GV. NW. S. 663, 834), 
— SGV. NW. 77 —, wird verordnet:

§ 1
Schutzgebiet und Schutzzweck

(1) Im Ennepe-Ruhr-Kreis wird in der Gemeinde 
Hattingen, in den Gemarkungen Blankenstein und 
Buchholz, das Gebiet „Alte Ruhr - Katzenstein“ in 
einer Größe von ca. 140 ha als Naturschutzgebiet 
nach § 20 LG festgesetzt.

Die Grenzen des geschützten Gebietes sind in 
dem anliegenden Ausschnitt aus der Deutschen

Grundkarte im Maßstab 1 : 5000 durch eine Linie 
mit kurzen, parallelen, senkrecht aufstehenden 
Dreifachstrichen nach innen zum Schutzgebiet hin 
dar gestellt (Naturschutzkarte). Die Karte ist Be
standteil dieser Verordnung.

(2) Die Unterschutzstellung erfolgt
— zur Erhaltung und Wiederherstellung von viel

fältigen Lebensräumen und artenreichen Le
bensgemeinschaften; insbesondere der Ruhraue 
mit ihren angrenzenden Hangwäldern und

— wegen der Seltenheit und Schönheit dieser Flä
chen in einer im wesentlichen von Industrie, Ver
kehr, Freizeitnutzung und Siedlung geprägten 
Landschaft.

§2
Verbote und Erlaubnisvorbehalt

(1) In dem Naturschutzgebiet ist es untersagt, un
abhängig davon, ob das Vorhaben nach anderen 
Vorschriften einer behördlichen Erlaubnis oder Zu
lassung bedarf oder nicht,
1. bauliche Anlagen, auch befestigte Wege, Masten, 

Frei-, Rohr- oder Fernmeldeleitungen, Zäune 
oder andere Einfriedungen, Werbeanlagen, Ver
kauf sstände, Warenautomaten sowie Stellplätze 
für Fahrzeuge, Boots- und Angelstege und Ein
richtungen für den Luft-, Wassersport oder Ski
sport zu errichten, zu erstellen, anzubringen oder 
zu erweitern; ausgenommen sind Melkstände, 
ortsübliche Weidezäune und Viehunterstände 
sowie Ansitzleitern für die Jagd,

2. Gewässer - einschließlich Teichanlagen aller 
Art - oder deren Ufer herzustellen, zu beseitigen 
oder umzugestalten,

3. Aufschüttungen oder Abgrabungen vorzuneh
men oder die Bodengestalt durch anderweitige 
Eingriffe zu verändern,

4. die Fläche außerhalb der Wege zu betreten oder 
zu befahren, z. B. zum Baden, Bootfahren und 
Reiten;
ferner ist es untersagt, auf den Wegen Motorfahr
zeuge aller Art zu führen oder abzustellen, aus
genommen hiervon sind die öffentlichen Wege; 
der land- und forstwirtschaftliche Verkehr sowie 
der Wartungsdienst für Ver- und Entsorgungs
anlagen sind von diesen Regelungen nicht be
troffen,

5. zu zelten, Feuer zu machen, Motorsport oder Mo
dellsport zu betreiben sowie landschaftsfremde 
Stoffe oder Gegenstände zu lagern oder abzu
lagern,

6. wildlebenden Tieren nachzustellen, sie mutwil
lig zu beunruhigen oder einzubringen, sie zu fan
gen oder zu töten; Puppen, Larven, Eier, Brut- 
und Wohnstätten fortzunehmen oder zu beschä
digen,

7. Bäume, Sträucher, sonstige Pflanzen oder Teile 
davon einzubringen, zu beschädigen oder zu ent
fernen — dazu gehört auch die Erstaufforstung 
einschl. der Neuanlage von Schmuckreisig-, 
Weihnachtsbaum- und Baumschulkulturen; 
ebenso Grünland umzubrechen oder in Acker
land umzuwandeln; ausgenommen sind land
schaftsbehördlich zugelassene Pflegemaßnahmen 
sowie Maßnahmen zur Unterhaltung der Wege
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und Gewässer im Einvernehmen mit der unte
ren Landschaftsbehörde.

(2) Das Entnehmen oder Ableiten von Grundwas
ser /einschließlich Staunässe) mit der Folge der Ent
wässerung von feuchtem Grünland oder sonstigen 
Feuchtgebieten bedarf der Erlaubnis der unteren 
Wasserbehörde (Kreis).

§3
Bestandsschutz

Unberührt von den Verboten des § 2 bleiben:
1 die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Boden

nutzung in der bisherigen Nutzungsart unter Be
rücksichtigung des Schutzgrundes;

2. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Boden
nutzung unter Berücksichtigung des Schutzgrun
des und des Forsteinrichtungswerkes;

3. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd mit 
Ausnahme von Treib- und Gesellschaftsjagden;

4. die ordnungsgemäße Ausübung der Fischerei in 
der Zeit vom 1. 7. bis 31. 12. eines jeden Jahres, 
am Pleßbach unterhalb der Fußgängerbrücke bei 
dem ehemaligen Haltepunkt Blankenstein-Burg 
ganzjährig;

^ 5. die bei Inkrafttreten dieser Verordnung durch
behördliche Einzelentscheidung rechtmäßig zu
gelassenen Nutzungen, ausgeübten Befugnisse 
sowie bestehende Anlagen und Betriebe ein
schließlich ihrer Unterhaltung.

§4
Befreiungen

Von den Verboten des § 2 und § 3 kann die un
tere Landschaftsbehörde auf Antrag eine Befreiung 
nach § 69 LG erteilen.

§5
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 70 Abs. 1 Nr. 2 
ja LG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen 

die Verbote dieser Verordnung verstößt.

b §6
Außerkrafttretende Vorschriften

Sobald ein Landschaftsplan rechtswirksam wird, 
tritt diese Verordnung für den Geltungsbereich des 
Landschaftsplanes außer Kraft. Soweit das hier
nach festgesetzte Naturschutzgebiet bereits einer 
Landschaftsschutzverordnung unterliegt, gehen die 

estimmungen dieser Naturschutz ver Ordnung der 
Landschaftsschutzverordnung vor.

§7
Verletzung von Verfahrens- und Formvor- 

mten des Landschaftsgesetzes und des Ord- 
ngsbehördengesetzes kann gegen diese Verord- 

k-nüf nUr '-nnei'halb eines Jahres nach ihrer Ver- 
un§ gütend gemacht werden, es sei denn,

3 uJeSj Yerordnung ist nicht ordnungsgemäß ver
kündet worden oder
dpm^-D™1- Und Verfahrensmangel ist gegenüber 
uem Regierungspräsidenten in Arnsberg - hö-
dah ^andschaftsbehörde - vorher gerügt und 

ei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat

sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt 
(§ 42 a Abs. 4 LG).

Arnsberg, den 19. Dezember 1988
Der Regierungspräsident 

Grünschläger

Abi. Reg. Abg. 1989, S. 6

RUNDVERFÜGUNGEN
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Kommunal- und Sparkassen

angelegenheiten
4. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

zwischen dem Kreis Unna und der Stadt
Schwerte über die Wahrnehmung der Aufgaben 

des Kreises Unna in der Schlachttier-, 
Fleisch- und Trichinenuntersuchung am 

Städtischen Schlachthof Schwerte 
durch die Stadt Schwerte

Aufgrund der §§ 1 und 23—25 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 
(GV. NW S. 621/SGV. NW 202), zuletzt geändert 
durch Art. II Mitbestimmungs-Artikelgesetz vom 
26. Juni 1984 (GV. NW S. 362), schließen der Kreis 
Unna und die Stadt Schwerte folgende öffentlich- 
rechtliche Vereinbarung:

§ 1
Gegenstand der Vereinbarung

(1) Durch die Verordnung über Zuständigkeiten 
auf dem Gebiete des Fleischhygienerechts vom 15. 
März 1988 (GV. NW S. 147) ist dem Kreis Unna die 
Durchführung der amtlichen Untersuchungen nach 
§ 6 Abs. 1 des Fleischhygienegesetzes (FLHG) i. d. 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 
1987 (BGBl. I S. 649) und nach § 2 Ziff. 1 Buch
stabe a-e der Fleischhygiene-Verordnung (F1HV) 
vom 30. Oktober 1986 (BGBl. I S. 1678) im öffent
lichen Schlachthof der Stadt Schwerte ab 1. Januar 
1989 übertragen worden.

(2) Die Stadt Schwerte verpflichtet sich gemäß 
§ 23 Abs. 1 GkG (2. Alternative) und § 23 Abs. 2 
Satz 2 GkG zur Durchführung der in Absatz 1 ge
nannten amtlichen Untersuchungen.

§2
Mitwirkung bei der Aufgabenerfüllung

Die Stadt Schwerte hat dem Kreis Unna über die 
wesentlichen mit der Erfüllung der Aufgaben be
züglich der amtlichen Untersuchungen in Zusam
menhang stehenden Vorgänge zu berichten und 
auf Anforderung Einblick in die Unterlagen zu ge
währen oder diese — soweit erforderlich — auszu
händigen.

§3
Personal

(1) Das Personal für die amtlichen Untersuchun
gen (Schlachttier-, Fleisch- und Trichinenuntersu
chungen) beim öffentlichen Schlachthof der Stadt 
Schwerte verbleibt für die Geltungsdauer dieser 
Vereinbarung bei der Stadt Schwerte.


